
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen 
am Rhein erhältlich: Bürgerservice, Bismarckstraße 21, mit den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, 
sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf 
www.ludwigshafen.de veröffentlicht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgabe 

Verlag und Druck: Stadt Ludwigshafen 

am Rhein (Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit) 

Rathaus, Postfach 21 12 25 

67012 Ludwigshafen am Rhein 

www.ludwigshafen.de 

 

Verantwortlich: Sigrid Karck 

 

Ausgabe - Nr.:    02/2022 

ausgegeben am:  12.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzung des Ortsbeirates Friesenheim 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Friesenheim treten am  

Dienstag, 18. Januar 2022, 16 Uhr, 

Luitpoldschule, Saal 309, Luitpoldstr. 37, 

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

Gemäß 29.CoBeLVO RLP gilt aktuell die 3-G Regelung, d.h. Zutritt zu der Sitzung erhalten nur geimpfte, 

genesene oder negativ getestete Personen. 

Die entsprechenden Nachweise werden vor Zutritt zum Sitzungszimmer in jedem Einzelfall kontrolliert. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 

1. Verpflichtung eines neuen Ortsbeiratsmitgliedes 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Bericht Ortsvorsteher 

4. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion      

 Vorlage der aktuellen Planungsunterlagen zum Ausbau der Linie 10 in der Hohenzollernstraße 

Ludwigshafen am Rhein, 12.01.2022 

gez.  

Günther Henkel 

Ortsvorsteher 

  

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/


Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses treten am  

Mittwoch, 2. Februar 2022, 14:30 Uhr, 

zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 

Die Sitzung wird als Videokonferenz durchgeführt. Interessierte Öffentlichkeit kann den öffentlichen Teil 

der Sitzung unter Einhaltung der aktuellen Abstands- sowie Hygieneregeln im Rathausplatz 10, 67059 

Ludwigshafen, Bereich Revision, 5 Stock, Sitzungszimmer 514, per Live Übertragung verfolgen.  

T a g e s o rd n u n g: 

Öffentliche Sitzung 

1. Prüfung der Jahresrechnung der Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung 2020 

2. Prüfung der Jahresrechnung der Stiftung Ludwigshafener Bürger 2020 

Nichtöffentliche Sitzung 

In der nichtöffentlichen Sitzung werden sonstige Prüfungsangelegenheiten behandelt. 

Ludwigshafen am Rhein, 12.01.2022 

gez.   

Markus Lemberger 

Ausschussvorsitzender 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 20.5.2021 zur wesentlichen Änderung der Salmiak-Fabrik.  

Vorhaben: Neues Verfahren zur Herstellung von Ammoniumchlorid. 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bau N 311, Anlagen-Nr. 25.04., Gemarkung Oppau, Flurst.Nr.: 4003/35 

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 



 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 

Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 

Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung 

oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. 

Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 

Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 

hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 04.01.2022 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, 

dass bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

beantragten Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 28.04.2021 zur wesentlichen Änderung der Kammerbetriebe.  

Vorhaben: Sicherheitstechnische Nachrüstung Kammer 3. 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bau D 436, Anlagen-Nr. 08.03., Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr.: 2608/51  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung 

unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung 

zu berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die 

Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen 



der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 

Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 

Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 

Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich 

keine Änderungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 

Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 

hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 04.01.2022 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, 

dass bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

beantragten Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 22.06.2021 zur wesentlichen Änderung der Propylenoxid-Fabrik 

Vorhaben: Sicherheitstechnische Nachrüstung und Errichtung einer Dampfsperre, 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bauten E 310, F 327, Anlagen-Nr. 05.01., Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr.: 2608/55.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung 

unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung 

zu berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die 

Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen 

der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 

Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  



• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 

Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 

Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich 

keine Änderungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 

Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 

hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 04.01.2022 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, 

dass bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

beantragten Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 19.08.2021 zur wesentlichen Änderung der Elektrolyse 2.  

Vorhaben: Verfahrensverbesserungen in der Chlorverflüssigung. 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bau B 420, Anlagen-Nr. 17.04., Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr.: 2608/51 

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung 

unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung 

zu berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die 

Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen 

der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 

Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 



technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 

Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 

Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich 

keine Änderungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 

Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 

hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 04.01.2022 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

 

Entwurf der Haushaltssatzung des Gewässerzweckverbandes Rehbach-Speyerbach mit dem 

Haushaltsplan und seinen Anlagen 

für das Jahr 2022 

I. 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 

2022 liegt entsprechend den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 Ziff. 8 des Landesgesetzes über kommunale 

Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit § 97 Abs. 1 Satz 1 und 2  der Gemeindeordnung  

vom 14.01.2022 bis zur Beschlussfassung, mithin bis zum 01.02.2022 

beim Gewässerzweckverband, Sitz: Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen am 

Rhein, Europaplatz 5, Zim¬mer 411, während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus, bzw. 

kann über die Homepage des Rhein- Pfalz-Kreises unter Bekanntmachungen eingesehen werden. 

II. 

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen sind durch die 

Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung –spätestens 

bis 31.01.2022- beim Gewässerzweckverband Rehbach- Speyerbach in 67063 Ludwigshafen, 

Europaplatz 5, schriftlich einzureichen oder können auch persönlich während der Öffnungszeiten 

(Voranmeldung aufgrund der Corona- Pandemie erforderlich) abgegeben werden (§ 7 Abs. 1 Ziff. 8 

KomZG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 Satz 3  der Gemein¬deord¬nung). Der Gewässerzweckverband 

wird vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung die fristgemäß eingegangenen Vorschläge in 

öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden. 

Ludwigshafen/Rhein, 07.01.2022  

Gewässerzweckverband Rehbach- Speyerbach 

gez. 

Clemens Körner 

Verbandsvorsteher  

 



Öffentliche Bekanntmachung 

Der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach, KdöR, gibt bekannt: 

Am Dienstag, den 25.01.2022 um 10:00 Uhr, findet die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses  

im Sitzungsraum der Betriebszentrale des Verbandes in 67245 Lambsheim, Am Holzacker 1 statt. 

Tagesordnung (öffentliche Sitzung) 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung 

2. Bestätigung des Sitzungsprotokolls vom 15.06.2021 

3. Prüfung des Jahresabschlusses 2013 

4. Vergabeempfehlungen 2013 Verbandsversammlung 

5. Prüfung des Jahresabschlusses 2014 

6. Vergabeempfehlungen 2014 Verbandsversammlung 

7. Zeitschiene noch offene Jahresabschlüsse 

8. Anträge, Fragen und Hinweise 

Michael Reith 

Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 

Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 

www.auftragsboerse.de. 

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 

Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 

gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 

http://www.auftragsboerse.de/

